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#ST# Bundesbeschluss
über

die Genehmigung der Rechnungen und des Geschäftsberichtes
der Schweizerischen Bundesbahnen für das Jahr 1946.

(Vom 12. Juni 1947.)

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

nach Einsicht m den Geschäftsbericht und die Rechnungen der General-
direktion der Bundesbahnen vom 11. April 1947, und Bericht und Antrag
des Verwaltungsrates vom 24. April 1947 an den Bundesrat zuhanden der
Bundesversammlung und in die Botschaft des Bundesrates vom 9. Mai 1947

beschliesst :

Art. 1.

Die Jahresrechnung 1946, abschliessend mit einem Reingewinn von
Fr. 25865179.94 und die Bilanz auf den 31. Dezember 1946 der Bundes-
bahnen werden genehmigt.

Art. 2.

Die Geschäftsführung der Bundesbahnen im Jahre 1946 wird genehmigt.

Art. 3.

Der Reingewinn des Jahres wird gemäss Art. 161 a und 1 b wie folgt v r-
wendet :

a. Einlage in die gesetzliche Reserve Fr. 8000000.—
b. Verzinsung des Dotationskapitals » 16000000.-—

Der verbleibende Überschuss von » 1365179.94
wird ebenfalls der Reserve zur Deckung künftiger Fehlbeträge zugewiesen.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 10. Juni 1947.
Der Präsident: Wey.
Der Protokollührer : Leimgruber.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 12 Juni 1947.
Der Präsident: Ackermann.
Der Protokollführer i. V. ; F. Weber.

Der schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 12, Juni 1947.

Im Auftrag des Schweiz. Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Leimgruber.
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